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Rechtsprechung 
 
 
Individualarbeitsrecht: 

Kürzung einer Sonderzahlung wegen Streikteilnahme 
LAG Nürnberg, Urteil vom 15.12.2025, Az.: 1 SLa 158/25 
 
Ein Arbeitnehmer (A) war als Kraftfahrer bei 
einem Logistikunternehmen beschäftigt. 
Auf das Arbeitsverhältnis fand eine Be-
triebsvereinbarung Anwendung, die eine 
jährliche Sonderleistung vorsah. Diese Son-
derzahlung sollte jedoch gekürzt werden 
können, wenn Arbeitnehmer eine be-
stimmte Anzahl von Fehltagen überschrei-
ten. Im maßgeblichen Jahr fehlte A insge-
samt 77 Tage, davon 64 Tage aufgrund der 
Teilnahme an Streikmaßnahmen. Der Ar-
beitgeber (B) strich dem A die Sonderzah-
lung. A hielt dies für unzulässig und klagte 
auf Zahlung der Sonderzahlung. Das Ar-
beitsgericht wies die Klage ab. Daraufhin 
ging A in Berufung.

Ohne Erfolg! Die Streichung der Sonder-
zahlung durch B war rechtmäßig. Eine An-
wesenheitsprämie darf grundsätzlich an die 
tatsächliche Arbeitsleistung anknüpfen. Die 
Regelung der Betriebsvereinbarung ver-
stoße weder gegen das Maßregelungsver-
bot noch gegen die Koalitionsfreiheit. Auch 
streikbedingte Fehlzeiten können daher bei 
der Berechnung einer solchen Sonderzah-
lung berücksichtigt werden. Da A die zuläs-
sige Fehlzeitgrenze deutlich überschritten 
hatte, durfte der Arbeitgeber die Zahlung 
entsprechend streichen.

  
 
 
 



 SCHENDERLEIN 
 ⎯⎯⎯ RECHTSANWÄLTE ⎯⎯⎯ 

- 2 - 

Individualarbeitsrecht: 

Sachgrund für eine Befristung 
LAG Niedersachsen Urteil vom 27.10.2025, Az.: 4 SLa 348/25 (nicht rechtskräftig) 
 
Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter (A) war 
bei einer Universität (B) auf Grundlage 
mehrerer befristeter Arbeitsverträge be-
schäftigt. Nachdem die Parteien bereits zu-
vor über die Wirksamkeit einer Befristung 
gestritten hatten, schlossen sie im gerichtli-
chen Verfahren einen Vergleich. Dieser sah 
u.a. vor, dass A erneut befristet für einen 
bestimmten Zeitraum weiterbeschäftigt 
wird. In Umsetzung des Vergleichs wurde 
ein entsprechender Arbeitsvertrag ge-
schlossen. A hielt die erneute Befristung für 
unwirksam und erhob Klage. In den Vo-
rinstanzen war A erfolgreich. Daraufhin 
legte B Berufung ein.

Ohne Erfolg! Die Befristung ist unwirksam. 
Zwar kann ein gerichtlicher Vergleich 
grundsätzlich einen sachlichen Grund für 
eine Befristung darstellen. Voraussetzung 
ist jedoch, dass die hierfür geltenden ge-
setzlichen Anforderungen eingehalten wer-
den. Dies war hier nicht der Fall. Insbeson-
dere wurde der Personalrat nicht ordnungs-
gemäß beteiligt, was im öffentlichen Dienst 
zwingend erforderlich ist. Die Befristung war 
daher unwirksam mit der Folge, dass das 
Arbeitsverhältnis als unbefristet fortbesteht.

  
 
 
 
 
Individualarbeitsrecht:  

Voraussetzungen einer innerbetrieblichen Stellenausschreibung 
BAG, Beschluss vom  23.09.2025, Az.: 1 ABR 19/24 
 
Ein Arbeitnehmer (A) bewarb sich auf eine 
frei werdende Stelle in seinem Unterneh-
men. Der Arbeitgeber (B) besetzte die Posi-
tion jedoch direkt mit einem externen Be-
werber, ohne die Stelle zuvor intern ausge-
schrieben zu haben. A hielt dieses Vorge-
hen für rechtswidrig. Er argumentierte, der 
Arbeitgeber sei verpflichtet gewesen, die 
Stelle zunächst innerbetrieblich auszu-
schreiben, damit Beschäftigte die Möglich-
keit hätten, sich zu bewerben.

Ohne Erfolg! Das Gericht stellte klar, dass 
eine solche Verpflichtung nicht automatisch 
besteht. Nach dem Betriebsverfassungsge-
setz muss ein Arbeitgeber freie Arbeits-
plätze nur dann innerbetrieblich ausschrei-
ben, wenn der Betriebsrat dies zuvor aus-
drücklich verlangt hat. Fehlt ein entspre-
chendes Verlangen des Betriebsrats, kann 
der Arbeitgeber Stellen grundsätzlich auch 
unmittelbar extern besetzen. Da ein solcher 
Beschluss des Betriebsrats im konkreten 
Fall nicht vorlag, war die Besetzung der 
Stelle rechtmäßig.
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Seminarangebote 
 

Die Kanzlei veranstaltet Fachseminare zu Schwerpunktbereichen unserer juristischen Be-
ratungstätigkeit. Außerdem besteht die Möglichkeit, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
InhouseSchulungen als Präsenzveranstaltung in Ihren Räumlichkeiten oder als Online-

Schulung zu buchen. Kontaktieren Sie uns unter info@kanzlei-schenderlein.de.  
  
 

Das Hinweisgeberschutzgesetz – Sinnvoll oder Bürokratiemonster? 
Angebot einer Online-Schulung 

Das Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG) 
setzt die sog. EU-Whistleblower-Richtlinie 
in deutsches Recht um. Es soll Personen 
vor Repressalien schützen, die im Rahmen 
ihrer beruflichen Tätigkeit Informationen 
über Verstöße erlangt haben und sie mel-
den. Viele Fragen waren zum Inkrafttreten 
des Gesetzes zum 02.07.2023 offen. Nach 
nunmehr neun Monaten Geltungsdauer ist 
es Zeit, eine erste Bilanz zu ziehen. 
• Welche Verstöße können von Hinweis-

gebern gemeldet werden? 
• Welche Unternehmen müssen zu wel-

chem Zeitpunkt interne Meldekanäle 
einrichten? 

• Vertraulichkeitsschutz von Hinweisge-
bern und Dritten? 

• Mitbestimmung von Personalrat / Be-
triebsrat 

Das Seminar beleuchtet die Frage, ob und 
inwieweit erste gerichtliche Entscheidungen 
mit Bezug auf das Hinweisgeberschutzge-
setz vorliegen, und vermittelt den aktuellen 
Stand der rechtswissenschaftlichen Diskus-
sion. Das Seminar richtet sich an Führungs-
kräfte und Mitarbeiter mit Personalverant-
wortung in der öffentlichen Verwaltung und 
privaten Unternehmen. Weitere Informatio-
nen erhalten Sie unter: 
www.kanzlei-schenderlein.de

  
 

Der dienstunfähige oder dienstunwillige Bedienstete 
Angebot einer Online-Schulung 
 

Jeder Arbeitgeber wünscht sich motivierte, 
leistungsstarke und produktive Mitarbeiter. 
In der Realität müssen Verwaltungen und 
Unternehmen jedoch immer wieder mit dau-
ererkrankten Bediensteten oder sog. „Low-
Performern“ umgehen. Das mindert nicht 
nur die Produktivität, sondern erzeugt auch 
Unmut bei den Kollegen. Das Seminar gibt 
anhand Praxisbeispielen aus der Recht-
sprechung einen Überblick über die Mög-
lichkeiten zum Umgang mit Mitarbeitern, 
deren Leistung dauerhaft unter den Erwar-
tungen liegt oder die häufig oder über län-
gere Zeit erkrankt sind. Dabei beleuchtet 
der Referent u. a. folgende Themenkreise: 

• Unterschiede zwischen Beamtenrecht 
und Arbeitsrecht 

• Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment 

• Anforderungen an die Feststellung der 
(vorübergehend oder dauerhaften) 
Dienstunfähigen 

• Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
• Versetzung in den einstweiligen Ruhe-

stand 
Das Seminar richtet sich an Führungskräfte 
und Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltung 
Es ist aber auch für Personalverantwortli-
che in privaten Unternehmen geeignet. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 
www.kanzlei-schenderlein.de
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Zur Anmeldung für den kostenfreien E-Mail-Versand unserer Newsletter mit aktueller Recht-
sprechung im Verwaltungsrecht, Baurecht, Vergaberecht, Mietrecht und Arbeitsrecht nutzen 
Sie bitte unsere Homepage www.kanzlei-schenderlein.de Sie können den Bezug jederzeit 
ohne Angabe von Gründen hier formlos abbestellen. 
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